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Zitat von Ketfesem

In der Regel bedeutet das, dass man alle fünf Minuten von einem ins andere
Klassenzimmer geht (weil ständig jemand Blödsinn macht) und den Kindern was zu
arbeiten gibt.
Alternativ irgendwie beide Klassen in einem Klassenzimmer unterbringen und
bespaßen.

Beide Alternativen sind kein Spaß!

Ich hatte es an anderer Stelle schon einmal geschrieben, aber man kann es nicht oft genug
betonen: Der BGH hatte bereits 1972 (AZ III ZR 80/70)

entschieden, dass eine SL, die "Mitaufsicht" anordnet, eine Amtspflichtverletzung begeht. Im
konkreten Fall ging es damals um die Haftung für einen durch die ungenügende
Aufsichtsführung bedingte Verletzung in einer der beiden Klassen.

Ich möchte jeder Lehrkraft unbedingt anraten, auf entsprechende Anweisungen hin unmittelbar
schriftlich zu remonstrieren, um sich nicht selbst dem Vorwurf grober Fahrlässigkeit bei der
Aufsichtsführung aussetzen zu müssen.
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